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Informationsbrief  Oktober  2018 

 

Termine Oktober 2018 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge 
fällig werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 

Umsatzsteuer4 10.10.2018 15.10.2018 05.10.2018 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeitgleich mit 

einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 

abzuführen. 

Sozialversicherung5 26.10.2018 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 

Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts 
am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 

werden. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das vorangegangene 

Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 

Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei 

allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 24.10.2018) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. In den Bundesländern und Regionen, in denen der 31.10.2018 
kein gesetzlicher Feiertag (Reformationstag) ist, werden die Beiträge am 29.10.2018 fällig. Die 
Beitragsnachweise müssen dann bis zum 25.10.2018 übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt 

insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Anwendung der Fahrtenbuchmethode nur bei belegmäßigem 

Nachweis aller Aufwendungen 
Ein Arbeitnehmer eines Konzerns beantragte im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung für die 
private Nutzung und für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit seinem Dienstwagen 
die Anwendung der Fahrtenbuchmethode. Die dem Fahrzeug zuzuordnenden Aufwendungen konnte 
er nicht durch einzelne Belege nachweisen. Die Fahrzeugkosten des umfangreichen 
Konzernfuhrparks wurden nicht den einzelnen Fahrzeugen direkt zugeordnet, sondern im Wege des 
Umlageverfahrens auf alle Fahrzeuge verteilt. 

Das Finanzgericht München lehnte die Anwendung der sog. Fahrtenbuchmethode ab, da der 
lückenlose Nachweis über die für das Fahrzeug entstandenen Aufwendungen nicht geführt worden 
ist. Die nur in einer Summe mitgeteilten Kosten und teilweise nicht individuell ermittelten Werte 
sind nicht berücksichtigungsfähig. Die Gesamtkosten sind insgesamt durch einzelne Belege 
lückenlos nachzuweisen. Schätzungen, auch Teilschätzungen, oder eidesstattliche Versicherungen 
ersetzen nicht den Belegnachweis. 

Verkauf von Champions-League-Finaltickets unterliegt nicht der 

Einkommensteuer 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg hat entschieden, dass ein Gewinn aus dem Verkauf 
kontingentierter und damit hochpreisiger Eintrittskarten nicht einkommensteuerbar ist. 

Ein Ehepaar hatte zwei Eintrittskarten für das Finale der Champions-League 2015 in Berlin zugelost 
bekommen. Sie veräußerten diese über eine Ticketplattform im Internet, nachdem feststand, dass 
keine deutsche Mannschaft das Finale erreicht hatte. Aus dem Verkauf erzielten sie einen Gewinn 
von 2.500 €. Das Finanzamt wollte diesen Gewinn als privates Veräußerungsgeschäft besteuern. 

Hiergegen wehrte sich das Ehepaar erfolgreich. Das Finanzgericht ordnete die Tickets als 

Wertpapiere ein, deren Veräußerung seit 2009 nicht mehr als privates Veräußerungsgeschäft zu 
erfassen ist. Wertsteigerungen von Wertpapieren werden seit 2009 durch im 
Einkommensteuergesetz konkret beschriebene Tatbestände erfasst. Allerdings unterfällt die 
Ticketveräußerung keinem dieser Tatbestände. Insbesondere liegt keine Veräußerung einer 
Kapitalforderung vor. In einer Eintrittskarte ist nicht der Anspruch auf Geld enthalten, sondern der 
Zutritt zu einer Veranstaltung. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Abzug von Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche 

Belastung 
Ein Ehepaar machte eine im Dezember 2010 entrichtete Zahlung i. H. v. 3.000 € als 
außergewöhnliche Belastung geltend. Die Zahlung hatte das Paar an den in Brasilien lebenden Vater 
der Ehefrau als Unterhaltszahlung geleistet. Im Mai 2011 überwies das Ehepaar dem Vater erneut 
3.000 €. Das Finanzamt sah die erste Zahlung als Unterhaltszahlung für den Zeitraum von 
Dezember 2010 bis April 2011 an und ließ in 2010 lediglich einen anteiligen, auf Dezember 2010 
entfallenden Betrag als außergewöhnliche Belastung zum Abzug zu. 

Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Unterhaltszahlungen sind nach 
ständiger Rechtsprechung nur insoweit zum Abzug zugelassen, als sie dem laufenden Lebensbedarf 
des Unterhaltsempfängers im Veranlagungszeitraum dienen. Zwar können auch nur gelegentliche, 
z. B. nur ein- oder zweimalige Leistungen im Jahr, Unterhaltsaufwendungen sein. Eine 
Rückbeziehung der Zahlung auf einen vor dem Monat der Zahlung liegenden Zeitraum ist jedoch 
grundsätzlich ausgeschlossen. Ebenfalls nicht abzugsfähig sind Zahlungen, soweit sie zur Deckung 
„laufender“ Bedürfnisse für eine Zeit nach Ablauf des Veranlagungszeitraums der Zahlung geleistet 

werden. 

Hinweis: Die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs kann zu gewissen Härten führen. Es sollte 
darauf geachtet werden, dass die volle Abziehbarkeit von Unterhaltsaufwendungen durch eine 
zweckmäßige Wahl des Zahlungszeitpunkts sichergestellt wird. 

Kein Ermessen bei der Neufestsetzung oder Aufhebung der 

Kindergeldfestsetzung 
Eine Mutter beantragte für ihr über 25 Jahre altes Kind weiterhin Kindergeld. Bei dem Kind war eine 
psychische Erkrankung, begleitet von einem Drogenmissbrauch, sowie eine seelische Behinderung 

festgestellt worden. Die Familienkasse bewilligte zunächst das Kindergeld. Sie hob die 
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Kindergeldfestsetzung jedoch später mit der Begründung auf, dass die Behinderung nicht vor 
Vollendung des 25. Lebensjahrs eingetreten sei. 

Der Familienkasse kommt bei der Entscheidung über die Fehlerkorrektur kein Ermessen zu. Das 
Gesetz regelt die Aufhebung oder Neufestsetzung vielmehr als gebundene Entscheidung. Liegen die 
Voraussetzungen vor, ist eine Aufhebung oder Neufestsetzung vorzunehmen. Insbesondere darf die 
Familienkasse einen Steueranspruch nicht zu Unrecht begründen. 

Im konkreten Sachverhalt fehlten dem Gericht jedoch ausreichende Feststellungen, wann die 

Behinderung tatsächlich eingetreten war. War die Behinderung nicht vor Vollendung des 
25. Lebensjahrs eingetreten, musste die Kindergeldzahlung enden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Verschmelzung nach Forderungsverzicht gegen Besserungsschein 

kann verdeckte Gewinnausschüttung auslösen 
Verzichtet der Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft gegenüber seiner vermögenslosen und 
inaktiven Gesellschaft gegen Besserungsschein auf eine Darlehnsforderung, muss die 
Kapitalgesellschaft diese gewinnerhöhend ausbuchen. Wird die Kapitalgesellschaft (übertragende 

Rechtsträgerin) anschließend auf eine finanziell gut ausgestattete Schwesterkapitalgesellschaft 
(übernehmende Rechtsträgerin) verschmolzen und tritt dadurch der Besserungsfall ein, muss die 
übernehmende Rechtsträgerin die Verbindlichkeit gewinnmindernd passivieren. 

Ist die Schuldübernahme ausschließlich durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, ist die 
Gewinnminderung außerbilanziell durch eine verdeckte Gewinnausschüttung zu korrigieren. Der 
steuerliche Gewinn darf durch die Wiedereinbuchung der Verbindlichkeit nicht gemindert werden. 
Die Schuldübernahme ist z. B. ausschließlich durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst, wenn die 

Verschmelzung der übertragenden Rechtsträgerin als „leere Hülle“ mit der Belastung der zu 
erfüllenden Verbindlichkeiten bei Eintritt des Besserungsfalls nur den Zweck gehabt hat, die 
Verbindlichkeiten aus der Besserungsabrede durch die solvente übernehmende Rechtsträgerin 
zugunsten der Gesellschafter zu übernehmen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Zuordnung des verrechenbaren Verlusts bei unentgeltlicher 

Übertragung eines Kommanditanteils 
Überträgt ein Kommanditist seine Beteiligung an einer Kommanditgesellschaft unentgeltlich, geht 

der verrechenbare Verlust auf den Übernehmer über. Dies gilt unabhängig davon, ob ein 
Kommanditanteil im Ganzen oder nur teilweise übertragen wird. Überträgt der Kommanditist nur 
einen Teil seiner Beteiligung, geht der verrechenbare Verlust auch nur anteilig auf den Übernehmer 
über. Voraussetzung für einen Übergang des verrechenbaren Verlusts ist jedoch, dass dem 
Übernehmer auch das Gewinnbezugsrecht (Anspruch auf künftige anteilige Zuteilung des Gewinns) 
aus dieser Beteiligung zusteht. 

Die Übernahme eines negativen Kapitalkontos steht der Annahme der Unentgeltlichkeit nicht 
entgegen. An einer Entgeltlichkeit fehlt es jedenfalls dann, wenn die anteiligen stillen Reserven 
einschließlich eines Geschäftswerts das übernommene negative Kapitalkonto übersteigen. Der 
verrechenbare Verlust mindert die Gewinne, die dem Kommanditisten in späteren Jahren 
zuzurechnen sind. Ist folglich im Zuge einer unentgeltlichen Anteilsübertragung das 
Gewinnbezugsrecht anteilig übergegangen, besteht insoweit die Verpflichtung, künftige Gewinne 
zum Auffüllen des negativen Kapitalkontos zu verwenden. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Verluste aus Daytrading-Geschäften unterliegen als 

Termingeschäfte den gesetzlichen 

Verlustausgleichsbeschränkungen 
Beim sog. echten ungedeckten Daytrading wird dem Kunden die Möglichkeit eingeräumt, Geschäfte 
unabhängig vom jeweiligen Depot- bzw. Kontoguthaben abzuschließen, indem der 

Anschaffungspreis zunächst kreditiert oder der tatsächliche Leistungsaustausch von vornherein 
ausgeschlossen wird. Gegenstand des Geschäfts sind letztlich nur (auf einen Geschäftstag 
bezogene) Forderungsrechte und Zahlungspflichten in Abhängigkeit von der Kursentwicklung. Der 
sich aus der Glattstellung der noch offenen Positionen ergebende Differenzbetrag bildet schließlich 
den Gewinn bzw. Verlust des Geschäfts. 
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Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs sind derartige Daytrading-Geschäfte als Termingeschäfte 
anzusehen. Entstehende Verluste unterliegen damit den gesetzlichen 
Verlustausgleichsbeschränkungen. Sie dürfen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten 
ausgeglichen werden. Es ist lediglich die Verrechnung mit Gewinnen des Vorjahrs oder denen 
nachfolgender Jahre aus entsprechenden Einkunftsquellen möglich. 

Zur Besteuerung von Liquidationszahlungen nach Auflösung einer 

Stiftung 
Die Auszahlung des Liquidationsvermögens einer Stiftung an den Berechtigten gehört nicht zu den 

Einkünften aus Kapitalvermögen. 

Nach dem Tod eines Stifters beschloss der Stiftungsvorstand die Auflösung der Stiftung und die 
Auszahlung des Stiftungsvermögens an die Tochter als Erbin. Die Zahlung wurde als 
schenkungsteuerliche Zuwendung erfasst. Das Finanzamt unterwarf diese Zahlung auch der 
Einkommensteuer. 

Grundsätzlich gehören nur die Beteiligungserträge einer bestehenden Stiftung – sprich die 
Verteilung des im Rahmen des Stiftungszwecks erwirtschafteten Überschusses an „hinter einer 

Stiftung stehende Personen“ – zu den Einkünften aus Kapitalvermögen. Zahlungen aufgrund der 
Liquidation einer Stiftung sind nicht wirtschaftlich vergleichbar mit Gewinnausschüttungen. Sie 
haben vielmehr den Charakter von Kapitalrückzahlungen, ähnlich den handels- oder 
steuerrechtlicher Zahlungen aufgrund einer Herabsetzung von Grund- oder Stammkapital. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Kein Wechsel von der degressiven Abschreibung zur Abschreibung 

nach der tatsächlichen Nutzungsdauer 
Wählt ein Steuerpflichtiger die degressive Gebäude-Abschreibung, so macht er eine Abschreibung 

für Abnutzung nach fallenden Staffelsätzen geltend. 

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass ein späterer Wechsel von der degressiven Abschreibung 
hin zu einer Abschreibung nach der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht möglich ist. Durch die Wahl 
der degressiven Abschreibung entscheidet sich der Steuerpflichtige bewusst für eine typisierende 
Form der Abschreibung, bei der die tatsächliche Nutzungsdauer des Gebäudes keine Rolle spielt. 
Dies stellt eine Rechtsvereinfachung dar. Diese tritt aber nur dann ein, wenn die Wahl der 
Abschreibung über die gesamte Dauer der Abschreibung beibehalten wird. 

Betriebskosten müssen nach tatsächlicher Wohnfläche 

abgerechnet werden 
Für die Berechnung der Betriebskosten ist die tatsächliche Wohnfläche und nicht die im Mietvertrag 
angegebene Wohnungsgröße entscheidend. Dies hat der Bundesgerichtshof in Abkehr von seiner 
bisherigen Rechtsprechung entschieden. Demnach war bei der Berechnung der Betriebskosten eine 
Abweichung der Wohnfläche erst dann zu berücksichtigen, wenn diese mehr als 10 % der im 
Mietvertrag vereinbarten Wohnfläche betrug. 

Im entschiedenen Fall ging der Mietvertrag von 75 qm Wohnfläche aus, tatsächlich betrug diese 

78 qm. Der Vermieter legte bei der Betriebskostenabrechnung die größere Wohnfläche zugrunde. 
Dies hielten die Mieter unter Berufung auf den Mietvertrag für unzulässig und zahlten nur die 
geringeren Betriebskosten. 

Nach Ansicht des Gerichts hat der Vermieter die Abrechnung zutreffend auf der Grundlage der 
tatsächlichen Fläche abgerechnet und der vertraglich vereinbarten Wohnfläche bei der Abrechnung 
keine Bedeutung beigemessen. Mieter dürfen nur insoweit mit Kosten belastet werden, als es ihrer 

tatsächlichen Wohnungsgröße entspricht. Die Gesamtschau bei den Betriebskosten erfordere eine 

interessengerechte Verteilung nach objektiven Abrechnungsmaßstäben. 

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein Familienheim bei 

krankheitsbedingtem Wohnungswechsel innerhalb des Hauses 
Eine Mutter zog krankheitsbedingt vom Obergeschoss ins Erdgeschoss ihres Zweifamilienhauses. 
Ihre Tochter bezog das Obergeschoss, auch um die Mutter pflegen zu können. Drei Jahre später 
verstarb die Mutter. Die Tochter wurde Alleinerbin. Sie vermietete die von der Mutter zuletzt 
bewohnte Wohnung an ihre Söhne. In der Erbschaftsteuererklärung beantragte sie die 
Steuerbefreiung für ein Familienheim. 
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Das Finanzgericht München sah die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung als nicht gegeben an. Die 
Steuerbefreiung setzt voraus, dass ein Kind als Erbe die vom Erblasser genutzte Wohnung selbst 
nutzt. Die Vermietung, hier: der Wohnung im Erdgeschoss, an Kinder der Erbin ist keine 
Eigennutzung. 

Auch eine Steuerbefreiung für die im Obergeschoss gelegene Wohnung kam nicht in Betracht, da 
die Wohnung der Tochter unentgeltlich zur Nutzung überlassen wurde. Eine unentgeltliche 
Nutzungsüberlassung ist aber keine Eigennutzung. 

Die Steuerbefreiung für ein Familienheim ist auch möglich, wenn die Wohnung von der Erblasserin 
aus zwingenden Gründen unter Aufgabe des eigenen Hausstands nicht mehr selbst genutzt werden 
kann. Ursächlich hierfür können u. a. krankheitsbedingte Umstände sein. Auch diese 
Steuerbefreiungsgründe lagen nach Auffassung des Gerichts nicht vor, da die Mutter den eigenen 
Hausstand nicht aufgegeben, sondern mit dem Wohnungswechsel nur ins Erdgeschoss verlagert 
hatte. 

Berichtigung einer Rechnung bei unrichtigem 

Umsatzsteuerausweis 
Eine Grundstückseigentümerin verpachtete ein bebautes Grundstück zum Betrieb eines Pflegeheims 
an eine Gesellschaft. Die Einrichtungsgegenstände stellte sie der Gesellschaft mittels eines 
gesonderten Vertrags zur Verfügung. Die Grundstücksverpachtung behandelte sie als steuerfrei, 
während sie für die Vermietung der Einrichtungsgegenstände Umsatzsteuer in Rechnung stellte. 

Später beantragte sie, die Umsatzsteuer herabzusetzen, weil die Überlassung der 
Einrichtungsgegenstände als Nebenleistung zur steuerfreien Verpachtung ebenfalls steuerfrei sei. 
Sie teilte dem Finanzamt weiterhin mit, dass sie die bisherige Abrechnung gegenüber der 

Gesellschaft berichtigt habe und forderte die Erstattung des sich aus der Rechnungsberichtigung 
ergebenden Betrags. Das Finanzamt verweigerte die Erstattung, weil die zu hoch ausgewiesene 
Steuer nicht an den Leistungsempfänger zurückgezahlt wurde. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Wer als Unternehmer in einer Rechnung einen zu 
hohen Steuerbetrag ausweist, kann seine Rechnung berichtigen. Für eine wirksame 
Rechnungsberichtigung muss der Unternehmer darüber hinaus die zu viel vereinnahmte 

Umsatzsteuer an den Leistungsempfänger zurückzahlen, da er ansonsten doppelt begünstigt wäre. 
Die Rückzahlung kann auch im Wege der Abtretung und Verrechnung erfolgen. 

Umsatzsteuerliche Bemessungsgrundlage bei Tauschumsätzen 
Nimmt ein Kfz-Händler beim Verkauf eines Fahrzeugs neben einer Barzahlung einen 

Gebrauchtwagen in Zahlung (Tausch mit Baraufgabe), setzt sich die umsatzsteuerliche 
Bemessungsgrundlage aus der Baraufgabe und dem Wert des Gebrauchtwagens zusammen. Der 
Wert des Gebrauchtwagens ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs subjektiv danach zu 
bestimmen, was der Kfz-Händler bereit ist, dafür zu bezahlen. Der Wert ist nicht objektiv zu 
bestimmen, also nicht z. B. danach, mit welchem Wert der Gebrauchtwagen in einer Liste steht. Ob 
der Händler beim Weiterverkauf des Gebrauchtwagens (mindestens) den von ihm angesetzten Preis 
erzielt, ist unerheblich. Insbesondere mindert ein Mindererlös nicht die Bemessungsgrundlage für 

die erste Lieferung, den Tausch mit Baraufgabe. 

Soweit die Finanzverwaltung für die Kfz-Branche eine Vereinfachungsregelung und den Ansatz des 
gemeinen Werts für den in Zahlung genommenen Gebrauchtwagen vorsieht, kann diese Regelung 
nach Auffassung des Gerichts von dem Kfz-Händler nur insgesamt oder gar nicht in Anspruch 
genommen werden. Eine Anwendung auf einzelne Verkäufe scheidet aus. 

Schadensersatz wegen überhöhter Einkommensteuerfestsetzung 

ist kein Arbeitslohn 
Ein Arbeitnehmer führte für seinen Dienstwagen ein Fahrtenbuch, das vom Finanzamt als nicht 

ordnungsgemäß verworfen wurde. Die in der Folge zu Recht angewendete 1 %-Regelung führte zu 
einer höheren Steuer, als sie bei der Anerkennung des Fahrtenbuchs entstanden wäre. Trotz eines 
Mitverschuldens des Arbeitnehmers erkannte die Haftpflichtversicherung des Arbeitgebers einen 
Schadensersatzanspruch des Arbeitnehmers an, dem sie im Vergleichsweg nachkam. Das 
Finanzamt behandelte die Zahlung als Arbeitslohn und unterwarf sie der Einkommensteuer. 

Der Bundesfinanzhof entschied, dass kein Arbeitslohn vorliegt, wenn der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer einen Schaden ersetzt, den dieser infolge einer Pflichtverletzung des Arbeitgebers 

tatsächlich erlitten hat. Das ist bei einer vom Arbeitgeber verursachten überhöhten 
Einkommensteuerfestsetzung beim Arbeitnehmer der Fall. Der in diesem Zusammenhang geleistete 



 

 

Steuerliche Informationen im Oktober  2018 
          Heidemann ·  Liebert GbR 

Steuerberater 

- 6 - 

 

 

 
      

      

      

      

 

Schadensersatz dient dem Ausgleich einer Vermögenseinbuße, die nicht in der Erwerbs-, sondern in 
der Privatsphäre eingetreten ist. Der Arbeitnehmer muss die Pflichtverletzung und die dadurch 
verursachte Erhöhung der Einkommensteuer im Zweifel nachweisen. Er muss auch darlegen, dass 
die Ersatzleistung dem Ausgleich des Schadens diente. 

Zufluss des Arbeitslohns bei Erhalt von Tankgutscheinen vom 

Arbeitgeber für mehrere Monate im Voraus 
Werden einem Arbeitnehmer Tankgutscheine für mehrere Monate im Voraus überlassen, gilt der 
gesamte Sachbezug bereits bei Erhalt der Gutscheine als zugeflossen. Das ist auch dann der Fall, 

wenn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Vereinbarung getroffen wurde, dass pro Monat 
immer nur ein Gutschein im Gesamtwert von maximal 44 € (Sachbezugsfreigrenze) eingelöst 
werden darf. Das Finanzamt vertrat in einem solchen Fall die Auffassung, dass die 
Sachbezugsfreigrenze überschritten sei und unterwarf die Zuwendung bei Hingabe der 
Pauschalsteuer von 30 %. 

Das Sächsische Finanzgericht bestätigte die Auffassung des Finanzamts. Der Zufluss beim 
Arbeitnehmer erfolgte bereits mit Übergabe des Gutscheins, da der Arbeitgeber ab diesem 

Zeitpunkt keinen Einfluss mehr darauf hatte, wie der Gutschein verwendet und wann er eingelöst 
wird. Die Vereinbarung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist lediglich arbeitsrechtlich von 
Bedeutung und hat keinen Einfluss auf die steuerliche Beurteilung. 


